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Verfahren bey 2
Inirauakioak-
und Piitnica-

4 ) Regierungs - Bekanntmachun
v. 5 . Nov . xubl . io . Nov . 1814.

6

tians - Auha¬
gen an LieAenr
ter.

Wenn die Gerichte die Aemter ihres Di¬
strikts zu Verfügung der Insinuationen und
Publikationen beauftragen , so bedarf es
dazu in 0er Regel keines besonderen Schrei¬
bens , soncern nur der Bemerkung unter
dem Decrer : „ zur Insinuation oder Publi¬
kation an das Amt zu lN " Zn Privatsachen
kann die Besorgung dem Impetranten oder
desi'en Gevollmachtigten überlassen werden,
welcher in jedem Falle das Porto erlegen
maß , und zu Vermeidung aller weiteren
Kosten die Znsinuations - oder Publicarions-
Gebühren dem Amte gleich mit übermachen
kann , welches zu Vorschüssen keinesweges
verpflichtet ist . Das Amt sendet dann das
Znsinuations - Dokument oder den Publica-
tions - Attest ebenfalls ohne Schreiben , in
Gemäßheit § . Z8 - der Instruction , an die
gerichtliche Behörde zurück.

SeMonstage 25 ) Des Delmen horstischen Land-

Lan̂ Uchts!' gerichts - Bekanntm « chung v 0m Z.
Nov . xnbl . io . Nov - 1814.

Es wird hiermit bekannt gemacht , daß
nach der zuvor beym hiesigen Landgericht
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